
 
 

 

Herzlich willkommen bei der sgpk! 
Ihre neue Arbeitgeberin oder Ihr neuer Arbeitgeber hat Sie zur Aufnahme in die St.Galler Pensionskasse 
(sgpk) angemeldet. Falls Sie während Ihres letzten und/oder eines allfälligen früheren Arbeitsverhältnisses im 
Rahmen der beruflichen Vorsorge versichert waren, haben Sie bei der betreffenden Vorsorgeeinrichtung 
grundsätzlich Anspruch auf eine Austrittsleistung. 
 
Das Bundesrecht und das sgpk-Vorsorgereglement sehen vor, dass beim Eintritt in unsere Pensionskasse all-
fällige Austrittsleistungen aus früheren Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtungen an uns überwiesen werden 
müssen. Dasselbe gilt für Guthaben auf Freizügigkeitskonten oder -policen. Das Gute daran: Durch die Über-
weisung der Austrittsleistung beziehungsweise der Guthaben erhöht sich Ihr Sparguthaben in Ihrer Pensions-
kasse, was zu höheren Leistungen im Alter, bei Invalidität oder im Todesfall führt. Bitte beachten Sie, dass die 
Überweisung durch Sie veranlasst werden muss. 
 

 Füllen Sie die folgenden Instruktionen aus und leiten Sie dieses Überweisungsformular direkt an 
Ihre ehemalige Pensionskasse oder an Ihre Freizügigkeitseinrichtung weiter. Vielen Dank. 

☐ Bitte überweisen Sie meine Austrittsleistung mittels des untenstehenden Einzahlungsscheins an die sgpk. 

☐ Bitte lösen Sie mein Freizügigkeitskonto auf und überweisen Sie die Freizügigkeitsleistung mittels des 
untenstehenden Einzahlungsscheins an die sgpk. 

 Freizügigkeitskonto Nummer:  

☐ Bitte lösen Sie meine Freizügigkeitspolice auf und überweisen Sie die Freizügigkeitsleistung mittels des 
untenstehenden Einzahlungsscheins an die sgpk. 

 Freizügigkeitspolice Nummer:  
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